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Modul: Abreise
Handbuch für internationale Forschende

Abtl. Forschende & Mitarbeitende (International Office)
Stand 07/2025



Abreise
Beendigung des Mietvertrages

Wenn Sie aus Münster wieder wegziehen, müssen Sie vorzeitig Ihr
Mietverhältnis kündigen. Bitte beachten Sie dabei die Frist, die im
Mietvertrag vereinbart wurde. Die Kündigung ist in schriftlicher Form
einzureichen.
Für die Wohnungsübergabe beim Auszug muss ein Termin mit dem
Vermieter vereinbart werden. Hier werden die Schlüssel übergeben
und die Wohnung nach Mängeln untersucht. In der Regel kann man
bis zum dritten Arbeitstag des Monats Bescheid geben, ansonsten
wird der Auszugstag um einen Monat erweitert.
Die Grundreinigung der Wohnung und kleinere
Schönheitsreparaturen (z.B. die Wände streichen) müssen in vielen
Fällen selbst durchgeführt werden.
Wichtig ist, dass Sie vom Vermieter eine
Wohnungsgeberbescheinigung erhalten, die Ihren Auszug bestätigt.
Dieses Formular wird bei der Abmeldung beim Bürgeramt benötigt.
Die Kaution muss Ihnen der Vermieter innerhalb von 6 Monaten
zurücküberweisen.

Kündigung Bankkonto

Ein Girokonto kann jederzeit gekündigt werden, ohne eine bestimmte 
Kündigungsfrist einzuhalten. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 

Kündigung Versicherungen

Sobald der Hauptwohnsitz in Deutschland aufgegeben wird, verfällt die
Krankenversicherungspflicht. Sie können somit Ihre gesetzliche oder
private Krankenversicherung kündigen, müssen dabei aber die
vertraglich festgelegte Kündigungspflicht einhalten, die in der Regel drei
Monate beträgt.

Kündigung von Handy- und Telefon-/DSL-
Verträgen

Festnetz-, Handy- und Internetverträge haben in der Regel eine Laufzeit
von 24 Monaten und können nur unter bestimmten Sonderbedingungen
vorzeitig gekündigt werden. Hierzu zählt auch der Auszug aus
Deutschland. Für eine Sonderkündigung müssen Sie bei Ihrem Anbieter
eine formlose, schriftliche Kündigung einreichen und Ihren Auszug aus
Deutschland erklären. Eine Kopie der Abmeldebestätigung sollte der
Kündigung beigelegt werden.

RECHTSSICHERES 
KÜNDIGUNGSSCHREIBEN

VORDRUCK 
WOHNUNGSGEBERBESTÄTIGUNG 
(BÜGERAMT)

FORMLOSES 
KÜNDIGUNGSSCHREIBEN 
(BEISPIEL)
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https://www.immobilienscout24.de/umzugsexpose/musterbrief-kuendigung.html
https://www.stadt-muenster.de/fileadmin/user_upload/stadt-muenster/33_buergerservice/pdf/wohnungsgeberbestaetigung.pdf
https://www.verbraucherzentrale.de/sites/default/files/migration_files/media147091A.pdf


Altersvorsorge

Falls Sie nicht mindestens 60 Monate in die gesetzliche Rentenversicherung
eingezahlt haben, können Sie eine Erstattung der Beiträge anfragen, sobald
Ihre Beschäftigung in Deutschland 24 Monate zurückliegt. In diesem Fall
wird nur die Hälfte der Beiträge erstattet, da Sie keinen Anspruch auf den
Anteil haben, der von Ihrem Arbeitgeber gezahlt wurde. Die Erstattung
müssen Sie bei der deutschen Rentenversicherung beantragen.

• Anträge von deutschen Einwohnern (V0910): Erläuterung zum Antrag
auf Beitragsrückerstattung bei Aufenthalt im Inland

• Anträge von Einwohnern im Ausland (V0901): Erläuterung zum Antrag
auf Beitragsrückerstattung bei Aufenthalt im Ausland

Zahlung der Beiträge

1. Falls Ihr Heimatland Teil der EU, des europäischen
Wirtschaftsraums oder der Schweiz ist und Sie für 60
Monate in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt
habt, können Sie die Rentenbeiträge ab dem Rentenalter in
Anspruch nehmen. Dasselbe gilt für Angehörige von
Drittstaaten, die ein Sozialversicherungsabkommen mit
Deutschland haben. Sie können ein Überblick von diesen
Ländern und die entsprechenden Regelungen unter dem
bereitgestellten Link finden.

2. Falls Ihr Heimatland kein Abkommen mit Deutschland
hat, können Sie dennoch Rentenbeiträge in Anspruch
nehmen, wenn Sie bestimmte Qualifikationen und
Wartezeiten erfüllen. Um dies zu beantragen, kontaktieren
Sie die deutsche Botschaft in Ihrer Heimat. Bitte beachten
Sie, dass das deutsche Rentenalter gelten wird.
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ÜBERSICHT
SOZIALVERSICHERUNGSABKOMMEN

Uni MS - Pixabay

https://www.tk.de/firmenkunden/service/fachthemen/ausland/uebersicht-sozialversicherungsabkommen-2035180


Abmeldung beim Bürgeramt

Sobald Sie Deutschland wieder verlassen oder innerhalb Deutschlands
umziehen, müssen Sie sich beim Bürgerbüro abmelden und/oder Ihren
neuen Wohnsitz anmelden. Sie können sich frühestens eine Woche vor
und spätestens zwei Wochen nach Ihrem offiziellen Auszug abmelden.
Sie können die Abmeldebescheinigung entweder persönlich
vorbeibringen oder per Post senden (Stadt Münster, Amt für Bürger- und
Ratsservice, 48127 Münster)

Weiterleitung der Post

Oft werden Briefe und Pakete nach Ihrem Auszug weiterhin an die alte
Adresse gesendet. In solchen Fällen bietet die Deutsche Post einen
Nachsendeservice für Privatkunden an. Abhängig von Ihrem Vertrag
wird die Post, die Sie in den nächsten 12 Monaten erhalten, ins Ausland
weitergeleitet. Für diesen Service fallen jedoch höhere Gebühren an.

WEITERLEITUNG

LAGERSERVICE
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ABMELDUNG BEI DER STADT 
MÜNSTER

ABMELDEBESCHEINIGUNG

Sie haben auch die Möglichkeit, einen Lagerservice der Deutschen Post
zu nutzen. Hierbei wird Ihre Post bis zu 3 Monate aufbewahrt, bis Sie
diese bei einem weiteren Aufenthalt in Deutschland abholen können.
Es ist wichtig, dass Sie die Filiale angeben, in der Sie Ihre Post abholen
möchten. Vor Ort müssen Sie sich ausweisen können. Die Gebühren für
den Lagerservice sind erheblich niedriger als für den Nachsendeservice.

Uni MS - Freepik

https://shop.deutschepost.de/shop/nachsenden-lagern/nachsendeservice.jsp?tid=sk08_13
https://www.deutschepost.de/de/l/lagerservice.html
https://www.stadt-muenster.de/buergerservice/meldeangelegenheiten/abmeldung
https://formulare-extern.de/servlet/de.formsolutions.FillServlet?sid=KTM9jVf98gmZfV9Gcc9jQpf86qP2P1zJ&k=c.pdf


Verbunden bleiben – Das Research-Alumni 
Netzwerk

Einmal an der Universität Münster geforscht – immer Teil der
Community. Mit der Research-Alumni-Strategie (RE.AL) möchten wir
nachhaltige Forschungskooperationen fördern und die internationale
Sichtbarkeit unserer Universität stärken.

Wenn Sie länger als einen Monat an der Universität Münster geforscht
haben, können Sie sich für unser Research-Alumni Netzwerk
registrieren. Sie erhalten unseren Newsletter mit Informationen zu
Stipendien, Programmen und Einblicken anderer internationaler Alumni.
Bei erneuten Aufenthalte an ihrem gastgebenden Institut unterstützen
wir Sie bei der Organisation und vergeben regelmäßig Fördermittel für
Aufenthalte bis zu drei Monaten.

RESEARCH-ALUMNI-STRATEGIE

FORSCHER-ALUMNI-
NETZWERK ANMELDUNG

Wenn Sie Ihre universitäre E-Mail-Adresse …@uni-muenster.de behalten und über Alumni-
Veranstaltungen informiert bleiben möchten, können Sie sich kostenfrei beim Alumni-Club der
Universität Münster registrieren. Bitte wählen Sie dabei den Status „Gastforscher*in aus dem
Ausland.”

ALUMNI-CLUB
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Uni MS – Emka Photography

https://www.uni-muenster.de/forschung/forschende/real/index.html
https://www.uni-muenster.de/forschung/forschende/real/newsletter.html
https://www.uni-muenster.de/Alumni/anmeldung.html
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Herausgeber:

Universität Münster 
International Office
Abtl. Forschende & Mitarbeitende (Welcome Centre)

In Vertretung von:
Maria Homeyer - Abteilungsleitung
Hüfferstr. 61
48149 Münster
welcome.centre@uni-muenster.de

Haftungshinweis:
Die Inhalte dieses Leitfadens wurden nach bestem Wissen erstellt und sorgfältig geprüft. Sie erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit. Trotz genauer inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für
Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreibende verantwortlich. Für
die Richtigkeit der rechtlichen Hinweise und Rechtsbegriffe sowie deren Übersetzung wird keine Haftung übernommen.


	Modul: Abreise
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6

